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AMTSVERSCHWIEGENHEIT UND AUSKUNFTSPFLICHT

• SOWEIT GESETZLICH NICHTS ANDERES BESTIMMT IST, SIND MITARBEITER/INNEN WÄHREND 
UND NACH ENDE DES DIENSTVERHÄLTNISSES ZUR VERSCHWIEGENHEIT ÜBER ALLE IHNEN 
AUSSCHLIEßLICH AUS DEM DIENST BEKANNT GEWORDENEN TATSACHEN VERPFLICHTET DEREN 
GEHEIMHALTUNG

➢ IM INTERESSE DER ÖFFENTLICHEN RUHE, ORDNUNG UND SICHERHEIT,

➢ DER UMFASSENDEN LANDESVERTEIDIGUNG,

➢ IM WIRTSCHAFTLICHEN INTERESSE EINER KÖRPERSCHAFT ÖFFENTLICHEN RECHTS,

➢ ZUR VORBEREITUNG EINER ENTSCHEIDUNG ODER 

➢ IM ÜBERWIEGENDEN INTERESSE DER PARTEIEN GEBOTEN IST.
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AMTSVERSCHWIEGENHEIT

• PFLICHTEN DES GR ERGEBEN SICH AUS DEM GELÖBNIS

• TREUEPFLICHT – VERFASSUNG, REPUBLIK ÖSTERREICH UND LAND KÄRNTEN

• PFLICHT ZUR BEACHTUNG DER GESETZE

• PFLICHT ZUM EINTRETEN FÜR DIE SELBSTVERWALTUNG

• UNPARTEIISCHE UND UNEIGENNÜTZIGE ERFÜLLUNG DER AMTSPFLICHT

• WAHRUNG DER VERSCHWIEGENHEIT

• FÖRDERUNG DES WOHLS DER GEMEINDE NACH BESTEM WISSEN UND 

GEWISSEN
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AMTSVERSCHWIEGENHEIT

• GILT FÜR DIE GESAMTE DAUER DER SITZUNGEN DES AUSSCHUSSES, 

GEMEINDEVORSTANDES (STADTRATES) UND GR

• DER BÜRGERMEISTER IST GEGENÜBER DEM GR ZUR WAHRUNG DER 

AMTSVERSCHWIEGENHEIT VERPFLICHTET.

• WEITERGABE DES INHALTS IST NICHT IN JEDEM FALL RECHTSWIDRIG: ABWÄGUNG 

IM EINZELFALL ZWISCHEN (BERECHTIGEN) GEHEIMHALTUNGSINTERESSEN UND 

(RECHTLICH ANERKANNTEN) INFORMATIONSBEDÜRFNISSEN.

• BEI VERLETZUNG: ZUSTÄNDIGKEIT ORDENTLICHE GERICHTE
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ENTBINDUNG

• AUSNAHME ZUR AMTSVERSCHWIEGENHEIT:

 ENTBINDUNG VOM AMTSGEHEIMNIS, WENN ES DAS INTERESSE DER 

GEMEINDE ERFORDERT, ZB FÜR GERICHTSVERFAHREN, ZEUGENAUSSAGE, USW.

• ZUSTÄNDIGKEIT DES BÜRGERMEISTERS GEM. § 27 ABS. 5 K-AGO BZW. FÜR 

BÜRGERMEISTER GEMEINDEVORSTAND

• KEINE ENTBINDUNG BEI AMTLICHEN MITTEILUNGEN IM WEGE DER AMTSHILFE (VGL. 

ART. 22 B-VG). GILT AUCH FÜR VOLKSANWALTSCHAFT.
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IFG – INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ - 
TRANSPARENZPAKET 

• TRITT AM 01.09.2025 IN KRAFT

• ABSCHAFFUNG DER AMTSVERSCHWIEGENHEIT

• AUSKUNFTSPFLICHT, SOFERN KEIN GESETZLICHER GEHEIMHALTUNGSGRUND VORLIEGT

• PROAKTIVE INFORMATIONSPFLICHT

• BETRIFFT ALLE GEMEINDEORGANE – GEMEINDEN ÜBER 5.000 EINWOHNER

• INFORMATION AUF ANTRAG BINNEN 4 WOCHEN – BEI NICHTERTEILUNG 

INFORMATIONSVERWEIGERUNGSBESCHEID

• AUSKUNFT IST GRATIS
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WEISUNG GEMÄß ART. 20 B-VG

• WEISUNGEN DER VORGESETZTEN ORGANE SIND DURCH DEN/DIE 
MITARBEITER/IN GRUNDSÄTZLICH ZU BEFOLGEN.

• BESTEHT DIE/DER VORGESETZTE TROTZ DER EINWENDUNGEN DER/DES 
BEAMTIN/BEAMTEN AUF SEINER WEISUNG, MUSS SIE/ER SIE 
SCHRIFTLICH ERTEILEN.

• WEISUNGEN SIND NICHT ZU BEFOLGEN,

➢WENN SIE VON EINEM UNZUSTÄNDIGEN ORGAN ERTEILT WERDEN ODER

➢WENN SIE GEGEN STRAFGESETZLICHE BESTIMMUNGEN VERSTOßEN.

08. April 2025 7



WEISUNG - § 69 ABS. 8 K-AGO

• BEI DER REFERATSAUFTEILUNG SIND MITGLIEDER DES GV AN WEISUNGEN 

DES BÜRGERMEISTERS GEBUNDEN.

• AUF VERLANGEN SIND WEISUNGEN SCHRIFTLICH ZU ERTEILEN.

• BEI GESETZWIDRIGER WEISUNG IST DIESE ZU BEFOLGEN – JEDOCH 

INFORMATION AN GEMEINDEAUFSICHT (§ 69 ABS. 11 K-AGO).
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ANBRINGEN DIENSTLICHER UND DIENSTRECHTLICHER 
ART

• ANLIEGEN, VORSTELLUNGEN, BESCHWERDEN IN DIENSTLICHEN ODER DAS 

DIENSTVERHÄLTNIS BERÜHRENDE PERSÖNLICHE ANGELEGENHEITEN SIND IM 

DIENSTWEG VORZUBRINGEN!

• NICHT JEDOCH, WENN DIE EINHALTUNG DES DIENSTWEGES UNZUMUTBAR IST!

• FRISTGEBUNDENE ANTRÄGE IMMER SCHRIFTLICH!
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AMTSMISSBRAUCH § 302 STGB

• 1) EIN BEAMTER, DER MIT DEM VORSATZ, DADURCH EINEN ANDEREN AN SEINEN 
RECHTEN ZU SCHÄDIGEN, SEINE BEFUGNIS, IM NAMEN DES BUNDES, EINES LANDES, 
EINES GEMEINDEVERBANDES, EINER GEMEINDE ODER EINER ANDEREN PERSON DES 
ÖFFENTLICHEN RECHTES ALS DEREN ORGAN IN VOLLZIEHUNG DER GESETZE 
AMTSGESCHÄFTE VORZUNEHMEN, WISSENTLICH MISSBRAUCHT, IST MIT 
FREIHEITSSTRAFE VON SECHS MONATEN BIS ZU FÜNF JAHREN ZU BESTRAFEN.

• (2) WER DIE TAT BEI DER FÜHRUNG EINES AMTSGESCHÄFTS MIT EINER FREMDEN MACHT 
ODER EINER ÜBER- ODER ZWISCHENSTAATLICHEN EINRICHTUNG BEGEHT, IST MIT 
FREIHEITSSTRAFE VON EINEM BIS ZU ZEHN JAHREN ZU BESTRAFEN. EBENSO IST ZU 
BESTRAFEN, WER DURCH DIE TAT EINEN 50 000 EURO ÜBERSTEIGENDEN SCHADEN 
HERBEIFÜHRT.
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AMTSMISSBRAUCH § 302 STGB

• SONDERDELIKT: DAS GESETZ SETZT BEIM HANDELNDEN BESTIMMTE PERSÖNLICHE EIGENSCHAFTEN ODER 

VERHÄLTNISSE VORAUS

• NUR IN DER HOHEITSVERWALTUNG!

• AMTSTRÄGER

• BEAMTER - § 74 ABS. 1 STGB – GILBT AUCH FÜR VB UND K-GMG!

• WISSENTLICH MIT SCHÄDIGUNGSVORSATZ

• BEFUGNISMISSBRAUCH 

• SCHADENSEINTRITT NICHT ERFORDERLICH

• 6 MONATE BIS 5 JAHRE FREIHEITSSTRAFE – ABER ÜBER 50.000,-- €: 1 – 10 JAHRE
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UNTREUE (UNTER AUSNÜTZUNG EINER 
AMTSSTELLUNG - § 153 STGB

• IM PRIVATWIRTSCHAFTSVERWALTUNG WIRD

• WISSENTLICH UND MIT SCHÄDIGUNGSVORSATZ

• DIE BEFUGNIS, ÜBER DAS VERMÖGEN DES RECHTSTRÄGERS ZU VERFÜGEN ODER DEN 

RECHTSTRÄGER ZU VERPFLICHTEN,

• MISSBRAUCHT, 

• WODURCH EIN ANDERER AM VERMÖGEN GESCHÄDIGT WIRD.

• STRAFDROHUNG: BIS 6 MONATE FREIHEITSSTRAFE ODER 360 TAGESSÄTZE GELDBUßE

• SCHADEN ÜBER € 5.000,--: BIS DREI JAHRE FREIHEITSSTRAFE

• SCHADEN ÜBER € 300.000,--: 1 BIS 10 JAHRE FREIHEITSSTRAFE 
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UNTREUE (UNTER AUSNÜTZUNG EINER 
AMTSSTELLUNG - § 153 STGB

• TÄTIGKEIT IN DER PRIVATWIRTSCHAFTSVERWALTUNG

• TÄTER MUSS DIE BEFUGNIS HABEN, ÜBER DAS VERMÖGEN DES RECHTSTRÄGERS ZU 

DISPONIEREN (MACHTHABER)

• OPFER IST DER RECHTSTRÄGER ALS MACHGEBER

• TÄTER HANDELT IM RAHMEN DES RECHTLICHEN KÖNNENS, VERSTÖßT ABER IM 

INNENVERHÄLTNIS GEGEN DAS RECHTLICHE DÜRFEN.
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VERGLEICH

UNTREUE - § 153 STGB

• MACHTHABER

• PRIVATWIRTSCHAFTSVERWALTUNG

• BEFUGNISMISSBRAUCH

• SCHADENSEINTRITT BEIM VOLLMACHTGEBER

• GESCHÜTZTES RECHTSGUT = DAS VERMÖGEN DES 

MACHTGEBERS – NICHT GLEICH (VERTRAGS-)TREUE, 

VERTRAUENSMISSBRAUCH

• ERFOLGSDELIKT

• SCHADEN GRÖßER ALS € 300.000,- EIN BIS 10 JAHRE 

FREIHEITSSTRAFE

AMTSMISSBRAUCH - § 302 STGB

• BEAMTER

• HOHEITSVERWALTUNG

• BEFUGNISMISSBRAUCH

• (BLOßER) SCHÄDIGUNGSVORSATZ REICHT

• GESCHÜTZTES RECHTSGUT = ERFÜLLUNG ÖFFENTLICHER 

AUFGABEN VOR BEEINTRÄCHTIGUNG DURCH 

PFLICHTWIDRIGES HANDELT – TREUEVERHÄLTNIS

• (SCHLICHTES) TÄTIGKEITSDELIKT

• SCHADEN GRÖßER € 50.000,-- EIN BIS 10 JAHRE 

FREIHEITSSTRAFE
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VORTEILSANNAHME - § 305 STGB

WAS IST EIN VORTEIL?

• MATERIELLER VORTEIL: VERMEHRT DAS 

VERMÖGEN DES AMTSTRÄGERS OBJEKTIV 

MESSBAR; AUCH REDUZIERUNG VON 

SCHULDEN

• IMMATERIELL: GESELLSCHAFTLICHE ODER 

BERUFLICHE BESSERSTELLUNG 

(„PROTEKTION“); VERSCHAFFUNG VON 

AUSZEICHNUNGEN ODER SEXUELLE 

ZUWENDUNGEN 

WIE KOMMT ES DAZU?

• FORDERN – EINSEITIGES VERLANGEN DES 

VORTEILS IN DIREKTER ODER VERSTECKTER 

FORM. DIE INITIATIVE GEHT VOM 

AMTSTRÄGER AUS.

• ANNEHMEN: TATSÄCHLICHE 

ENTGEGENNAHME DES VORTEILS

• VERSPRECHEN LASSEN: ANNAHME EINES 

DARAUF GERICHTETEN ANGEBOTES 
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VORTEILSANNAHME - § 305 STGB

• EIN AMTSTRÄGER, DER

• VORSÄTZLICH

• FÜR DIE PFLICHTGEMÄßE VORNAHME ODER UNTERLASSUNG EINES AMTSGESCHÄFTES

• EINEN VORTEIL FÜR SICH ODER EINEN DRITTEN FORDERT ODER 

• EINEN UNGEBÜHRLICHEN VORTEIL ANNIMMT ODER VERSPRECHEN LÄSST.

• STRAFDROHUNG: BIS ZU ZWEI JAHREN FREIHEITSSTRAFE

• VORTEIL GRÖßER € 3.000,-- BIS DREI JAHRE; GRÖßER € 50.000,-- 6 MONATE BIS 5 JAHRE FREIHEITSSTRAFE; 

GRÖßER € 300.000,-- EIN BIS 10 JAHRE FREIHEITSSTRAFE 
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GESCHENKANNAHMEVERBOT

• ES IST VERBOTEN, IM HINBLICK AUF DIE AMTLICHE STELLUNG FÜR SICH ODER EINEN DRITTEN 
EIN GESCHENK ODER EINEN SONSTIGEN VORTEIL ZU FORDERN, ANZUNEHMEN ODER SICH 
VERSPRECHEN ZU LASSEN.

• LANDES- ODER ORTSÜBLICHE AUFMERKSAMKEITEN VON GERINGEM WERT GELTEN NICHT ALS 
GESCHENKE.

• AUSNAHME: 3 K  - KULI, KALENDER, KREMPL

• NIEMALS GELD, AUCH KEIN KLEINES TRINKGELD ANNEHMEN!

• EHRENGESCHENKE DÜRFEN NUR ANGENOMMEN WERDEN, WENN DER DIENSTGEBER NACH 
ERFOLGTER VERSTÄNDIGUNG NICHT BINNEN EINEM MONAT DIE ANNAHME UNTERSAGT.
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BEFANGENHEIT

• DER MITARBEITER/DIE MITARBEITERIN HAT SICH DER AMTSAUSÜBUNG ZU ENTHALTEN UND IHRE 

VERTRETUNG ZU VERANLASSEN, WENN WICHTIGE GRÜNDE VORLIEGEN, DIE GEEIGNET SIND, IHRE 

VOLLE UNBEFANGENHEIT IN ZWEIFEL ZU ZIEHEN. 

• BEI GEFAHR IM VERZUG IST, WENN EINE VERTRETUNG NICHT BEWIRKT WERDEN KANN, DIE 

AMTSHANDLUNG SELBST VORZUNEHMEN. 

• LEBENSGEMEINSCHAFT, EINGETRAGENE PARTNERSCHAFT, EHE - ALS ANGEHÖRIGER GILT AUCH DANN 

WEITER, WENN NICHT MEHR BESTEHT.

• BEFANGENE MANDATARE HABEN DIE SITZUNG ZU VERLASSEN (§ 40 K-AGO).

• GILT NICHT BEI WAHLEN, ABBERUFUNG DES BÜRGERMEISTERS ODER ABBERUFUNG VON MITGLIEDERN 

DES GEMEINDEVORSTANDES UND DER AUSSCHÜSSE.
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LEGALITÄTSPRINZIP ART. 18 B-VG

• „DIE GESAMTE STAATLICHE VERWALTUNG DARF NUR AUFGRUND DER 
GESETZE AUSGEÜBT WERDEN.“

• DER STAAT DARF NUR TUN, WOZU ER AUSDRÜCKLICH ERMÄCHTIGT IST. 
DER BÜRGER HINGEGEN DARF ALLES TUN, WAS IHM NICHT GESETZLICH 
AUSDRÜCKLICH VERBOTEN IST.

• BESTIMMTHEITSGEBOT – DAS STAATLICHE HANDELN MUSS AUSREICHEND 
BESTIMMT SEIN.

• RECHTSCHUTZSYSTEM – ENTSCHEIDUNGEN MÜSSEN BEKÄMPFT UND AUF 
IHRE GESETZMÄßIGKEIT ÜBERPRÜFT WERDEN KÖNNEN.
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LEGALITÄTSPRINZIP ART. 18 B-VG

• WAS HABEN DIE BEHÖRDEN ZU TUN?

 VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN – MATERIELLES VERWALTUNGSRECHT

• WIE SIND DIE VORSCHRIFTEN UMZUSETZEN UND

• WER SETZT SIE UM?

 VERWALTUNGSVERFAHRENSRECHT – FORMELLES VERWALTUNGSRECHT
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Verfahrensrecht

Justiz Verwaltung Finanz

ZPO StPOStPO

„ordentliche“ 

Gerichte

Zivil-

recht Strafrecht

EGVG

AVG

VStG

VVGVVG

VwGVG

BAOBAO

Verwaltungsgerichte

9Landesverwaltungsgerichte

1 Bundesverwaltungsgericht

1 Bundesfinanzgericht

1 Verwaltungsgerichtshof

1 Verfassungsgerichtshof

Behörden



ZUSTÄNDIGKEITEN

sachliche örtliche funktionelle
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Welche 

Behörde?
Wo?

Wer 

entscheidet?

Aufgabenbereich
Örtliches 

Naheverhältnis

Bgm oder GV

Einzelmitglied LReg 

oder Kollegium



ANWENDUNGSBEREICH

• AUSSCHLIEßLICH IM HOHEITLICHEN BEREICH (BESCHEID, VERORDNUNGEN, USW.) – 

IMPERIUM

• PRIVATWIRTSCHAFTSVERWALTUNG (NICHT-HOHEITLICHER BEREICH) – GLEICHE EBENE – ZB 

VERTRAG
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BETEILIGTE UND PARTEIEN

• BETEILIGTER IST JEDER, DER DIE TÄTIGKEIT DER BEHÖRDE IN ANSPRUCH NIMMT ODER DIE SICH 

DIE TÄTIGKEIT DER BEHÖRDE BEZIEHT

• PARTEIEN SIND BETEILIGTE MIT EINEM BESONDEREN RECHTLICHEN INTERESSE ODER 

RECHTSANSPRUCH

• ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG (ZB GROßVERFAHREN)

08. April 2025 24



PARTEIEN- UND BETEILIGTENRECHTE

• AKTENEINSICHT

• PARTEIENGEHÖR

• LADUNG ZUR MÜNDLICHEN 

VERHANDLUNG

• BESCHEIDERLASSUNG

• ERHEBUNG VON 

RECHTSMITTELN

• GELTENDMACHUNG DER 

ENTSCHEIDUNGSPFLICHT

• ANHÖRUNGSRECHT

• MITWIRKUNG BEI DER 

SACHVERHALTSERMITTLUNG
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NATÜRLICHE PERSON – JURISTISCHE PERSON 

MÄNNLICH/WEIBLICH/DIVERS

ZB GMBH, AG, GEMEINDEN, KAMMERN, 

SEIT 01.01.2024 FLEXKAPG ODER FLEXCO
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WAS IST EIN ORGAN? 

• DER BEGRIFF ORGAN STAMMT VOM LATEINISCHEN ORGANUM (UND DAS WIEDERUM VOM 

GRIECHISCHEN ORGANON) UND BEDEUTET URSPRÜNGLICH WERKZEUG ODER INSTRUMENT. 

• UNTER ORGAN VERSTEHT MAN EINEN TEIL EINES GRÖßEREN GANZEN. 

• DIESER TEIL HAT BESTIMMTE AUFGABEN ZU ÜBERNEHMEN UND TRÄGT DAMIT ZUM 

FUNKTIONIEREN DES GANZEN BEI. IM MENSCHLICHEN KÖRPER GIBT ES EINE MENGE ORGANE – 

VON DER LUNGE ÜBER DIE NIEREN BIS ZUR MILZ. 

• JURISTISCHE PERSONEN KÖNNEN NUR ÜBER IHRE ORGANE HANDELN,

ZB GESCHÄFTSFÜHRER, OBMANN, BUNDESKANZLER, MINISTER, LANDESHAUPTMANN
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DIE RECHTSFÄHIGKEIT

• GILT FÜR NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN;

• IST DIE FÄHIGKEIT TRÄGER VON RECHTEN UND PFLICHTEN ZU SEIN;

• GILT VON DER GEBURT BIS ZUM TOD
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DIE HANDLUNGSFÄHIGKEIT - PROZESSFÄHIGKEIT

• IST DIE FÄHIGKEIT DURCH EIGENES VERHALTEN RECHTE UND PFLICHTEN ZU 

BEGRÜNDEN.

• EINSCHRÄNKUNG NACH ALTER

• JURISTISCHE PERSONEN BRAUCHEN ORGANE ALS VERTRETER.
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FOLGEN?

• MANGELNDE PROZESSFÄHIGKEIT FÜHRT ZUR UNWIRKSAMKEIT 

VERFAHRENSRECHTLICHER AKTE (ZB ZUSTELLUNGEN).

• BESCHEIDE GEGENÜBER EINER NICHT RECHTSFÄHIGEN PERSON ENTFALTEN KEINE 

WIRKUNG.
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DIE  VERTRETUNG

• GESETZLICHE VERTRETUNG

➢UNMÜNDIGE PERSONEN

➢JURISTISCHE PERSONEN

• GEWILLKÜRTE VERTRETUNG

➢VOLLMACHT – SCHRIFTLICH, RECHTSANWÄLTE, NOTARE, WIRTSCHAFTSTREUHÄNDER
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ANBRINGEN

• SIND ANTRÄGE, GESUCHE, ANZEIGEN, BESCHWERDEN UND SONSTIGE MITTEILUNGEN

• KÖNNEN SCHRIFTLICH, MÜNDLICH ODER TELEFONISCH EINGEBRACHT WERDEN

• VERPFLICHTUNG ZUR ENTGEGENNAHME MÜNDLICHER UND SCHRIFTLICHER 

ANBRINGEN

• RECHTSMITTEL UND FRISTENGEBUNDENE ANBRINGEN SIND SCHRIFTLICH 

EINZUBRINGEN!

• UMGANG MIT MÄNGELN? - MÄNGELBEHEBUNGSAUFTRAG
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FRISTEN (§§ 32 UND 33 AVG)

• ZEITRAUM, INNERHALB DEREN HANDLUNGEN GESETZT WERDEN MÜSSEN, UM 

RECHTSWIRKUNGEN AUSZULÖSEN ODER ZU VERMEIDEN

• GESETZLICHE/BEHÖRDLICHE

• VERFAHRENSRECHTLICHE/MATERIELLRECHTLICHE

• RESTITUIERBARE/NICHT RESTITUIERBARE 

• RELATIVE UND ABSOLUTE FRISTEN

• BESTIMMUNG NACH TAGEN, WOCHEN, MONATEN ODER JAHREN – ACHTUNG BEI 

BERECHNUNG DES FRISTENLAUFES!
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ABLAUF DES VERWALTUNGSVERFAHRENS

• GLIEDERT SICH IN DREI ABSCHNITTE:

• EINLEITUNGSVERFAHREN

➢AUF ANTRAG ODER VON AMTS WEGEN

• ERMITTLUNGSVERFAHREN

➢ SACHVERHALT ERHEBEN

➢ BEWEISVERFAHREN

➢ PARTEIENGEHÖR

• ERLEDIGUNGSVERFAHREN

➢ BESCHEID

➢ FAKTISCHE HANDLUNG

➢ EINSTELLUNG
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VERFAHRENSABLAUF (I. INSTANZ)

EINLEITUNGSVERFAHREN

ERMITTLUNGSVERFAHREN

ERLEDIGUNGSVERFAHREN
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von Amts wegen

auf Antrag

Sachverhalt erheben

Parteiengehör

- Bescheid

- Erfüllung

- Einstellung



GRUNDSÄTZE

• GS DER AMTSWEGIGKEIT (OFFIZIALMAXIME)

• GS DER ARBITRÄREN ORDNUNG

• GS DER MATERIELLEN WAHRHEIT

• GS DER WAHRUNG DES PARTEIENGEHÖRS

• GS DER EFFIZIENZ DES VERFAHRENS

• GS DER UNBESCHRÄNKTHEIT DER BEWEISMITTEL

• GS DER FREIEN BEWEISWÜRDIGUNG
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DAS BEWEISVERFAHREN

• FESTSTELLUNG DES WAHREN UND FÜR DIE ENTSCHEIDUNG MAßGEBLICHEN 

SACHVERHALTS

• BEWEIS – OFFENKUNDIGE TATSACHEN

• PARTEIENGEHÖR
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BEWEISMITTEL
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Urkunden

(private und 
öffentliche)

Beteiligtenvernehmung

Zeugen
Augenschein

(Niederschrift)

Sachverständige

(amtlich, nicht amtlich, privat)



DER BESCHEID (§§ 56 FF AVG)

• INDIVIDUELLER, HOHEITLICHER, IM AUßENVERHÄLTNIS ERGEHENDER 

NORMATIVER VERWALTUNGSAKT.

• MATERIELLRECHTLICHE BESCHEIDE (SACHENTSCHEIDUNG, ZB BAUBEWILLIGUNG) 

ODER

• VERFAHRENSRECHTLICHE BESCHEIDE (VERWEIGERUNG AKTENEINSICHT, 

PARTEISTELLUNG)
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ARTEN VON BESCHEIDEN

• LEISTUNGSBESCHEIDE (VOLLSTRECKBAR), ZB ERTEILUNG DER BAUBEWILLIGUNG, 
KANALANSCHLUSSBESCHEIDE, USW)

• RECHTSGESTALTUNGSBESCHEIDE (NICHT VOLLSTRECKBAR),ZB VERLEIHUNG DER 
STAATSBÜRGERSCHAFT

• FESTSTELLUNGSBESCHEIDE (NICHT VOLLSTRECKBAR), ZB ENTZUG DER 
GEWERBEBERECHTIGUNG, GRAD DER BEHINDERUNG

• MANDATSBESCHEID (VORSCHREIBUNG VON GELDLEISTUNGEN)
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10 MERKMALE

• BEZEICHNUNG DER BEHÖRDE

• BEZEICHNUNG ALS BESCHEID

• ADRESSAT

• SPRUCH

• BEGRÜNDUNG

• RECHTSMITTELBELEHRUNG

• DATUM

• NAME UND UNTERSCHRIFT DES GENEHMIGENDEN

• DEUTSCHE SPRACHE (AUSNAHME: VOLKSGRUPPENGESETZ)

• LATEINISCHE SCHRIFT
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AUFLAGEN

(„WIE MÜSSEN AUFLAGEN BESCHAFFEN SEIN?“

1. ERFORDERLICH

2. GEEIGNET

3. BESTIMMT

4. BEHÖRDLICH ERZWINGBAR
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BESCHEIDERLASSUNG UND WIRKUNGEN

• BESCHEIDERLASSUNG

• RECHTSWIRKUNGEN

➢ FORMELLE RECHTSKRAFT 

 - UNANFECHTBAR

➢ MATERIELLE RECHTSKRAFT

 - UNWIDERRUFBAR

 - UNWIEDERHOLBAR (ENTSCHIEDENE SACHE)

 - VERBINDLICH

➢ VOLLSTRECKBARKEIT
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RECHTSSCHUTZ

• ORDENTLICHE RECHTSMITTEL
➢ BERUFUNG (NUR INNERGEMEINDLICH)

➢ VORSTELLUNG GEGEN MANDATSBESCHEIDE

➢ BESCHWERDE (LANDESVERWALTUNGSGERICHT)

• AUßERORDENTLICHE RECHTSMITTEL
➢ WIEDERAUFNAHME DES VERFAHRENS

• RECHTSBEHELFE
➢ WIEDEREINSETZUNG

• REVISION VWGH/BESCHWERDE VFGH

• AMTSWEGIGE ABÄNDERUNG/BEHEBUNG VON BESCHEIDEN

• AUFSICHTSBESCHWERDEN
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INSTANZENZUG IM EIGENEN WIRKUNGSBEREICH (OHNE K-BO)

VwGH VfGH

Beschwerde
(6 Wochen)

Revision
(ordentlich und außerordentlich, 6 

Wochen)

Landesverwaltungsgericht

Beschwerde
(4 Wochen)

Gemeindevorstand

Berufung
(2 Wochen)

Bürgermeister
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INSTANZENZUG IM ÜBERTRAGENEN 
WIRKUNGSBEREICH (GILT AUCH FÜR K-BO)

VwGH VfGH

Beschwerde
(6 Wochen)

Revision
(ordentlich und außerordentlich, 6 

Wochen)

Landesverwaltungsgericht

Beschwerde
(4 Wochen)

Bürgermeister



BERUFUNG

• ORDENTLICHES RECHTSMITTEL GEGEN BESCHEIDE DES BÜRGERMEISTERS

• IST SCHRIFTLICH BINNEN ZWEI WOCHEN AB ZUSTELLUNG BEI DER 

BESCHEIDERLASSENDEN BEHÖRDE EINZUBRINGEN UND HAT GRUNDSÄTZLICH 

AUFSCHIEBENDE WIRKUNG.

• HAT DEN BESCHEID ZU BEZEICHNEN UND EINEN BEGRÜNDETEN 

BERUFUNGSANTRAG ZU ENTHALTEN.

• BEI MÄNGELN – VERBESSERUNGSAUFTRAG ERFORDERLICH
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BESCHWERDE 

• RECHTSMITTEL GEGEN DEN BESCHEID EINER VERWALTUNGSBEHÖRDE (NICHT GEGEN 

VERFAHRENSANORDNUNG!)

• BESCHWERDEFÜHRER – RECHTSWIDRIGKEIT UND VERLETZUNG IN SEINEN RECHTEN 

DURCH DEN BESCHEID

• ERST NACH ERSCHÖPFUNG DES INSTANZENZUGES – BEI ANGELEGENHEITEN DES 

EIGENEN WIRKUNGSBEREICHES
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BESCHWERDE

• BESCHWERDEFRIST – 4 WOCHEN AB ZUSTELLUNG (NICHT ERSTRECKBAR!)

• SCHRIFTLICHE EINBRINGUNG BEI DER BELANGTEN BEHÖRDE (MÜNDLICHE 

EINBRINGUNG IST UNZULÄSSIG)

• MÖGLICHKEIT DER BESCHWERDEVORENTSCHEIDUNG – AUSGENOMMEN SIND 

BESCHEIDE NACH BAO IN KÄRNTEN WEGEN ZWEIGLIEDRIGEM INSTANZENZUG 

(INSBESONDERE DIE §§ 260 FF BAO GELTEN HIER FÜR DIE BERUFUNG).

• BEI BAO BESCHEIDEN – VORLAGENANTRAG SAMT AKTENVERZEICHNIS AN LVWGH 

ERFORDERLICH (§ 266 ABS.1)
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INHALT EINER BESCHWERDE

• MUSS NICHT MEHR VON RA UNTERSCHRIEBEN SEIN

• MUSS NICHT ALS BESCHWERDE BEZEICHNET SEIN!

• HAT DEN ANGEFOCHTEN BESCHEID ZU BEZEICHNEN

• BEZEICHNUNG DER BELANGTEN BEHÖRDE

• GRÜNDE, AUF DIE SICH DIE RECHTSWIDRIGKEIT STÜTZT (BESCHWERDEGRÜNDE) – KEIN 

NEUERUNGSVERBOT!

• BEGEHREN (BEHEBEN, ABÄNDERUNG, AUFHEBEN UND ZURÜCKVERWEISUNG) – 

STRENGER ALS BEI BERUFUNG

• ANGABEN ZUR ÜBERPRÜFUNG DER RECHTZEITIGKEIT

• ZAHLUNGSBELEG
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MÄNGEL IN DER BESCHWERDE

• VERBESSERUNGSAUFTRAG BEI FEHLEN EINES NOTWENDIGEN INHALTLICHEN 

MANGELS

• BEI NICHTBEHEBUNG DES MANGELS IST DIE BESCHWERDE ZURÜCKZUWEISEN.

     WER IST ZUSTÄNDIG?

• BIS ZUR VORLAGE DES AKTES BEIM LVWGH DIE BELANGTE BEHÖRDE DURCH 

BESCHWERDEVORENTSCHEIDUNG

• AB VORLAGE DURCH DIE BELANGTE BEHÖRDE DAS LVWG.
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WIEDEREINSETZUNG
IN DEN VORIGEN STAND § 71 AVG

• RECHTSBEHELF ZUR BESEITIGUNG DER RECHTSFOLGEN UNVERSCHULDETER FRISTVERSÄUMNIS

• NUR VERFAHRENSRECHTLICHE FRISTEN

• NUR BEI ZWEI GRÜNDEN MÖGLICH:

1. UNVORHERGESEHENES ODER UNABWENDBARES EREIGNIS OHNE 

VERSCHULDEN ODER MINDEREN GRAD DES VERSCHULDENS

2. BESCHEID ENTHÄLT KEINE RECHTSMITTELBELEHRUNG
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WIEDERAUFNAHME § 69 AVG

• VON AMTS WEGEN UND 

• AUF ANTRAG MÖGLICH

• IST EIN AUßERORDENTLICHE RECHTSMITTEL

• WIEDERAUFNAHMEGRÜNDE:

- STRAFBARE HANDLUNG ODER BESCHEIDERSCHLEICHUNG

- NEUERUNGEN: NEUE TATSACHEN, BEWEISMITTEL – EINFLUSS AUF DIE ENTSCHEIDUNG

- ABWEICHENDE VORFRAGENENTSCHEIDUNG
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VERFAHRENSKOSTEN

• „GRUNDSATZ DER SELBSTTRAGUNG“

• KOSTEN DER BETEILIGTEN UND KOSTEN DER BEHÖRDE

• AUSNAHMEN VOM GRUNDSATZ:

- BARAUSLAGEN

- VERWALTUNGSABGABEN

- KOMMISSIONSGEBÜHREN
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